
  
 

  tarifINFO 
Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt 

Nr. 2/2020 

für die Beschäftigten bei Express Küchen  

Eingruppierung in den Flächentarif! 

Bis zum 01.01.2021 müssen alle 

Beschäftigten entsprechend ihrer 

Tätigkeiten in den Lohn- und 

Gehaltstarifvertrag eingruppiert 

werden. Dies ist entscheidend für die 

zukünftige Entgeltentwicklung. 
 

Besitzstand vereinbart! 

Beschäftigte, die nach erfolgter 

Eingruppierung in den Lohn- und 

Gehaltstarifvertrag bereits heute über 

Tarif verdienen, bleibt dieser 

Verdienst als tariflicher Besitzstand 

gewahrt. Zukünftige prozentuale 

Lohn- und Gehaltserhöhungen aus 

dem Flächentarifvertrag können zu  

50 Prozent mit diesem Besitzstand 

verrechnet werden. 

 

Die evtl. bestehende monatliche 

Sonderzahlung in Höhe von 100 Euro 

darf nicht verrechnet werden. 
 

Wechselschichtzulage: 5% PLUS! 

Zukünftig erhalten Beschäftigte in 

Wechselschicht zwischen 14 und 22 

Uhr einen Zuschlag in Höhe von 5 

Prozent auf den jeweiligen Tariflohn. 
 

Urlaubs- und Weihnachtsgeld! 

Ab dem Jahr 2021 erhalten die 

Beschäftigten sowohl ein 

zusätzliches Urlaubsgeld (Auszahl-

ung vor den Betriebsferien), als auch 

eine jährliche Sonderzahlung 

(Weihnachtsgeld). Diese steigen bis 

2028 jährlich von zunächst 400 Euro 

auf dann 800 Euro. 

 

 

Eingruppierung ist 

entscheidend! 

KOMMENTAR 
 

>> Das Tarif-

ergebnis kann 

sich sehen 

lassen! Es 

bedeutet ein 

deutliches Plus 

für die 

Beschäftigten 

bei Express 

Küchen. Das 

war jedoch kein 

Selbstläufer.  
 

Es war nur durch mehrere 

Warnstreiks und die Mobilisie-

rung der Kolleginnen und 

Kollegen möglich. Für Eure 

Entschlossenheit herzlichen 

Dank!  
 

Nun liegt vor allem für die 

Betriebsräte noch viel Arbeit auf 

dem Tisch. Die Eingruppierung 

der Beschäftigten in den Lohn- 

und Gehaltstarifvertrag bedeutet 

die nächste Hürde und ist 

entscheidend für die zukünftige 

Lohn- und Gehaltsentwicklung 

jedes Einzelnen.  
 

Je mehr Unterstützung die 

Betriebsräte in dieser Aufgabe 

aus der Belegschaft erhalten, 

desto mehr profitieren alle 

davon!<< 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFVERTRAG VEREINBART 
Einkommen steigen in Zukunft deutlich    
Harte Diskussionen, lange Verhand-

lungen und mehrere Warnstreiks 

waren notwendig. Jetzt ist es 

geschafft: Für die Beschäftigten bei 

Express Küchen gilt ab September ein 

Tarifvertrag! Das bedeutet mehr Geld 

und bessere Arbeitsbedingungen. 

Und vor allem mehr Sicherheit in 

unsicheren Zeiten! 
 

Erhöhung der Löhne und Gehälter! 

Zum 1. Januar 2021 startet der Stufen-

plan und die Löhne und Gehälter erhö-

hen sich auf zunächst 80 Prozent des 

Flächentarifniveaus – eine weitere 

Erhöhung für die Kolleginnen und 

Kollegen, denn das Flächentarif-

niveau steigt um 1,8 Prozent. Damit 

liegt der neue Ecklohn für 

Facharbeiter ab Januar 2021 bei 

mindestens 14,78 Euro. Das Eckgehalt 

steigt auf mindestens 3024 Euro 

(nach 3-jähriger Tätigkeit). Zukünftige 

Erhöhungen des Flächentarifvertrages 

der Holzindustrie in Niedersachsen 

selbst, werden jeweils zu ihrem 

Zeitpunkt in der Fläche übernommen.  
 

Ausbildungsvergütungen 

Sie steigen in zwei Stufen bis 2022 auf 

die dann aktuellen Ausbildungsver-

gütungen des Flächentarifvertrages. 

 

Betriebliche Altersvorsorge 

Zukünftig gilt für die private Alters-

vorsorge: 461 Euro können für das Jahr 

2021 vom Arbeitgeber abgerufen 

werden. Dieser Betrag steigt jährlich 

mit den Tariferhöhungen an. 

Markus Wente 
IG Metall 

V.i.S.d.P.: IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Postkamp 12, 30159 Hannover, Bezirksleiter Thorsten Gröger; Fotos: IG Metall 

 

Weitere Infos zu  

Tarifrunden und   

IG Metall unter: 

www.igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de 

www.facebook.com/IGMetallBezirk 

www.twitter.com/IGM_NDS_LSA 

www.youtube.com/niedersachsenanhalt  

 

 

http://www.igmetall-nieder-sachsen-anhalt.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

01.01.2021

80 %

Weihnachtsgeld: 
400€

Urlaubsgeld:

400€

01.01.2022
81 %

Weihnachtsgeld: 
500€

Urlaubsgeld:

500€

01.01.2023
82 %

Weihnachtsgeld: 

600€

Urlaubsgeld:

600€

01.01.2024
83 %

Weihnachtsgeld: 

600€

Urlaubsgeld:

600€

01.01.2028
87 %

Flächentarif

Weihnachtsgeld: 

800€

Urlaubsgeld:

800€

Jeweils zum ersten Januar eines Jahres steigen die Löhne und Gehälter bei 

Express Küchen um 1 Prozent (Anpassungsschritt), bis 2028 zunächst  

87 Prozent des Niveaus des Flächentarifvertrages erreicht ist. Die 

regelmäßigen Lohn- und Gehaltserhöhungen des Flächentarifvertrages 

werden zukünftig zu ihrem jeweiligen Zeitpunkt in der Fläche auch bei 

Express Küchen fällig. (01.01.2021 = PLUS 1,8 Prozent). Das tarifliche 

Urlaubsgeld und das Weihnachtsgeld steigen jährlich, bis 2028 jeweils 

800 Euro erreicht sind.  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der IG Metall Verhandlungskommission ist es ebenfalls 

gelungen, eine „Corona-Prämie“ für alle Beschäftigten 

herauszuschlagen. Alle Vollzeitarbeitnehmer erhalten als 

Ausgleich zu den erhöhten Belastungen während der Corona-

Zeit, eine NETTO-Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro! 

(Teilzeitkräfte anteilig ihrer Arbeitszeit.) Auszubildende 

erhalten eine Einmalzahlung in Höhe von 250 Euro NETTO. Das 

Geld geht mit der Oktoberabrechnung 2020 direkt und in voller 

Höhe auf das Konto der Kolleginnen und Kollegen!  

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Corona-Prämie<< vereinbart! 
Bis zu 500 Euro Netto! 

In Zukunft gelten bei Express Küchen folgende Flächentarifverträge* der 

Holz und Kunststoff verarbeitenden Industrie in Niedersachsen: 
 Manteltarifvertrag 

 Lohn- und Gehaltstarifvertrag 

 Lohn und Gehaltstabelle bis zu 87% 

 Tarifvertrag zur Altersversorgung 

 Tarifvertrag über Sonderzahlung 

(Weihnachtsgeld) 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tarifvertrag zur Übernahme der             

Auszubildenden 

 Tarifvertrag für dual Studierende 

 Tarifvertrag zur Stärkung von       

Wettbewerbsfähigkeit, Innovation                                    

und Beschäftigung 
                                *mit jeweiligen betrieblichen         

                                                    Abweichungen 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


